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Erste Änderung der 

fachspezifischen Studienordnung 
für das lehramtsbezogene Masterstudium im Fach  

„Sonderpädagogik“ (für das Lehramt an beruflichen 

Schulen) (AMB Nr. 71/2015) 
 

 

Gemäß § 17 Abs. 1 Ziffer 3 der Verfassung der 

Humboldt-Universität zu Berlin in der Fassung 

vom 24. Oktober 2013 (Amtliches Mitteilungsblatt 

der Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 47/2013) 

hat der Fakultätsrat der Kultur-, Sozial- und Bil-

dungswissenschaftlichen Fakultät am 18. Juli 2018 

die folgende Erste Änderung der Studienordnung 

erlassen*: 

 

 

 

Artikel I 

 

1. In „Anlage 1: Modulbeschreibungen“  

 

a) wird im Modul III Unterrichtspraktikum in der 

Zeile: Fachliche Voraussetzungen für die Teilnah-

me am Modul bzw. bestimmten Lehrveranstaltun-

gen des Moduls das Wort „keine“ gestrichen und 

stattdessen eingefügt: „Die Durchführung des 

Schulpraktikums setzt die Teilnahme am Vorberei-

tungsseminar voraus.“ 

 

b) werden die Modulbeschreibungen der Module I, 

II, IIa, IIb und V durch die Modulbeschreibungen 

gemäß Anlage 1 dieser Änderungsordnung ersetzt. 

 

2. In Anlage 3 „Idealtypischer Studienverlaufs-

plan“ werden die Studienverlaufspläne „3.1 Kom-

binationsstudiengang Sonderpädagogik – Zweites 

Fach gemäß § 5 Absatz 1 (42 LP)“ und „3.2 Kom-

binationsstudiengang Sonderpädagogik – Zweites 

Fach gemäß § 5 Absatz 2 (42 LP)“ durch die Stu-

dienverlaufspläne gemäß Anlage 2 dieser Ände-

rungsordnung ersetzt. 

 

 

Artikel II 

 

(1) Diese Änderungsordnung tritt am Tage nach 

ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungs-

blatt der Humboldt-Universität zu Berlin in Kraft. 

 

                                                 

* Das Präsidium hat die Erste Änderung die Studienord-

nung am 18. September 2018 bestätigt. 

(2) Die fachspezifische Studienordnung vom     

19. August 2015 (Amtl. Mitteilungsblatt der Hum-

boldt-Universität zu Berlin Nr. 71/2015) in der 

Fassung dieser Änderungsordnung gilt für alle 

Studentinnen und Studenten, die ihr Studium 

nach dem In-Kraft-Treten dieser Änderungsord-

nung aufnehmen oder im Wege eines Hochschul-, 

Studiengangs- oder Studienfachwechsels oder ei-

ner Wiederimmatrikulation fortsetzen. 

 

(3) Studentinnen und Studenten, die ihr Studium 

vor dem In-Kraft-Treten dieser Änderungsordnung 

aufgenommen oder im Wege eines Hochschul-, 

Studiengangs- oder Studienfachwechsels oder   

einer Wiederimmatrikulation fortgesetzt haben, 

führen ihr Studium übergangsweise nach den bis-

her für sie geltenden Regelungen fort. Alternativ 

können sie die fachspezifische Studienordnung 

vom 19. August 2015 (Amtl. Mitteilungsblatt der 

Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 71/2015) in 

der Fassung dieser Änderungsordnung einschließ-

lich der zugehörigen fachübergreifenden und fach-

spezifischen Studien- und Prüfungsregelungen 

wählen; § 1 Satz 2 bleibt unberührt. Die Wahl 

muss schriftlich gegenüber dem Prüfungsbüro er-

klärt werden und ist unwiderruflich. Ab 1. April 

2019 gilt die Studienordnung vom 19. August 

2015 ausnahmslos in der Fassung dieser Ände-

rungsordnung. Beim Übergang in die Studienord-

nung vom 19. August 2015 in der Fassung dieser 

Änderungsordnung werden bisherige Leistungen 

entsprechend § 110 ZSP-HU berücksichtigt. 
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Anlage 1: Modulbeschreibungen  

Modul I: Fachrichtungsbezogene Spezifizierung, einschließlich Didaktik –  
Fachrichtung I  

Leistungspunkte: 10 

Lern- und Qualifikationsziele:  
Die Studierenden  

- kennen und reflektieren spezifische sonderpädagogische Theorien und Konzepte der Bildung und  
Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen,  

- setzen sich mit aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungskontexten, u. a. Migration und Armut,   
auseinander und reflektieren deren Auswirkungen auf Förderprozesse,  

- kennen Konzepte der Eingangsdiagnostik, Förderdiagnostik und -planung sowie Evaluation und   
setzen diese um,  

- kennen spezifische didaktisch-methodische Konzepte der studierten sonderpädagogischen Fachrich-
tung,  

- kennen Möglichkeiten der Komplexitäts- und Niveaudifferenzierung der Unterrichtsinhalte und   
wenden diese exemplarisch an,  

- können lernzieldifferenzierende didaktische Konzepte fachspezifisch anwenden,  
- kennen sprachliche Anforderungen und können konkrete Sprachhandlungen des Fachunterrichts  

benennen,  
- können für den Fachunterricht die erforderlichen Sprachstrukturen erkennen und analysieren sowie 

zum Gegenstand fachdidaktischer Reflexion machen,  
- kennen Möglichkeiten der Implementierung von sowohl DaZ-spezifischen als auch generellen 

sprachbildenden Prinzipien im Unterricht und wenden diese in Unterrichtsentwürfen an.  

Fachliche Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: keine  

Lehrveranstal-

tungsart 

Präsenzzeit,  
Workload in  

Stunden  

Leistungspunkte 
und Vorausset-
zung für deren 
Erteilung  

 

Themen, Inhalte  

 

SE  

Spezifische  

Aspekte FR I  

2 SWS  
 
90 Stunden  
25 Stunden  
Präsenzzeit,  
65 Stunden Vor- 
und Nachbereitung 
der Lehrveranstal-
tung und der  
speziellen Arbeits-
leistung  

3 LP, Teilnahme 
sowie spezielle 
Arbeitsleistung 
entsprechend  
Anlage 2 im  

Umfang von 2 LP  

Spezifische Aspekte der Bildung von Kindern 
und Jugendlichen unter besonderer Berück-
sichtigung des jeweiligen Förderschwerpunk-
tes  

 

SE  

Didaktisch-

methodische 

und diagnosti-

sche Fragestel-

lungen FR I  

2 SWS 
 
90 Stunden 

25 Stunden  

Präsenzzeit, 

65 Stunden Vor- 

und Nachbereitung 

der Lehrveranstal-

tung und der  

speziellen Arbeits-

leistung 

3 LP, Teilnahme 
sowie spezielle 
Arbeitsleistung 
entsprechend  
Anlage 2 im  

Umfang von 2 LP 

Didaktisch-methodische und diagnostische 
Fragestellungen unter besonderer Berücksich-
tigung des jeweiligen Förderschwerpunktes, 
einschließlich Fragen inklusiven Unterrichts  

 

SE 

 

2 SWS  
 
60 Stunden  
25 Stunden  
Präsenzzeit,  
35 Stunden Vor- 

und Nachbereitung 
der Lehrveranstal-
tung und der  
speziellen Arbeits-
leistung  

2 LP, Teilnahme 
sowie spezielle 
Arbeitsleistung 
entsprechend  
Anlage 2 im  

Umfang von 1 LP  

Vertiefte Bearbeitung von didaktisch-
methodischen und / oder diagnostischen Fra-
gestellungen  
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Modulabschluss-
prüfung  

 

60 Stunden  
einschließlich Vor-
bereitung  

 

2 LP, Bestehen Hausarbeit (ca. 25.000 Zeichen ohne Leerzei-
chen) oder  
multimediale Prüfung (ca. 30 Minuten) mit 
schriftlicher Ausarbeitung (ca. 12.500 Zeichen 
ohne Leerzeichen) oder  
Portfolio (ca. 25.000 Zeichen ohne Leerzei-
chen) oder  
mündliche Prüfung (20 Minuten) oder  
Klausur (60 Minuten) 

Dauer des  

Moduls 
 1 Semester                              2 Semester 

Beginn des  

Moduls  
 Wintersemester                        Sommersemester 
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Modul II: Fachrichtungsbezogene Spezifizierung, einschließlich Didaktik –  
Fachrichtung II  

Leistungspunkte: 10 

Lern- und Qualifikationsziele:  
Die Studierenden  

- kennen und reflektieren spezifische sonderpädagogische Theorien und Konzepte der Bildung und  
Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen,  

- setzen sich mit aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungskontexten, u. a. Migration und Armut,   
auseinander und reflektieren deren Auswirkungen auf Förderprozesse,  

- kennen Konzepte der Eingangsdiagnostik, Förderdiagnostik und -planung sowie Evaluation und   
setzen diese um,  

- kennen spezifische didaktisch-methodische Konzepte der studierten sonderpädagogischen Fachrich-
tung,  

- kennen Möglichkeiten der Komplexitäts- und Niveaudifferenzierung der Unterrichtsinhalte und   
wenden diese exemplarisch an,  

- können lernzieldifferenzierende didaktische Konzepte fachspezifisch anwenden,  
- kennen sprachliche Anforderungen und können konkrete Sprachhandlungen des Fachunterrichts  

benennen,  
- können für den Fachunterricht die erforderlichen Sprachstrukturen erkennen und analysieren sowie 

zum Gegenstand fachdidaktischer Reflexion machen,  
- kennen Möglichkeiten der Implementierung von sowohl DaZ-spezifischen als auch generellen 

sprachbildenden Prinzipien im Unterricht und wenden diese in Unterrichtsentwürfen an.   

Fachliche Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: keine  

Lehrveranstal-

tungsart 

Präsenzzeit,  
Workload in  

Stunden  

Leistungspunkte 
und Vorausset-
zung für deren 
Erteilung  

 

Themen, Inhalte  

 

SE  

Spezifische  

Aspekte FR II  

2 SWS  
 
90 Stunden  
25 Stunden  
Präsenzzeit,  
65 Stunden Vor- 
und Nachbereitung 
der Lehrveranstal-
tung und der  
speziellen Arbeits-
leistung  

3 LP, Teilnahme 
sowie spezielle 
Arbeitsleistung 
entsprechend  
Anlage 2 im  

Umfang von 2 LP  

Spezifische Aspekte der Bildung von Kindern 
und Jugendlichen unter besonderer Berück-
sichtigung des jeweiligen Förderschwerpunk-
tes  

 

SE  

Didaktisch-

methodische 

und diagnosti-

sche Fragestel-

lungen FR II  

2 SWS 
 
90 Stunden 

25 Stunden  

Präsenzzeit, 

65 Stunden Vor- 

und Nachbereitung 

der Lehrveranstal-

tung und der  

speziellen Arbeits-

leistung 

3 LP, Teilnahme 
sowie spezielle 
Arbeitsleistung 
entsprechend  
Anlage 2 im  

Umfang von 2 LP 

Didaktisch-methodische und diagnostische 
Fragestellungen unter besonderer Berücksich-
tigung des jeweiligen Förderschwerpunktes, 
einschließlich Fragen inklusiven Unterrichts  

 

SE  

 

2 SWS  
 
60 Stunden  
25 Stunden  
Präsenzzeit,  
35 Stunden Vor- 

und Nachbereitung 
der Lehrveranstal-
tung und der  
speziellen Arbeits-
leistung  

2 LP, Teilnahme 
sowie spezielle 
Arbeitsleistung 
entsprechend  
Anlage 2 im  

Umfang von 1 LP  

Vertiefte Bearbeitung von didaktisch-
methodischen und / oder diagnostischen Fra-
gestellungen  
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Modulabschluss-
prüfung  

 

60 Stunden  
einschließlich Vor-
bereitung  

 

2 LP, Bestehen Hausarbeit (ca. 25.000 Zeichen ohne Leerzei-
chen) oder  
multimediale Prüfung (ca. 30 Minuten) mit 
schriftlicher Ausarbeitung (ca. 12.500 Zeichen 
ohne Leerzeichen) oder  
Portfolio (ca. 25.000 Zeichen ohne Leerzei-
chen) oder  
mündliche Prüfung (20 Minuten) oder  
Klausur (60 Minuten) 

Dauer des  

Moduls 
 1 Semester                              2 Semester 

Beginn des  

Moduls  
 Wintersemester                        Sommersemester 
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Modul IIa: Fachrichtungsbezogene Spezifizierung, einschließlich Didaktik –  
Fachrichtung IIa  

Leistungspunkte: 5 

Lern- und Qualifikationsziele:  
Die Studierenden  

- kennen und reflektieren spezifische sonderpädagogische Theorien und Konzepte der Bildung und  
Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen,  

- setzen sich mit aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungskontexten, u. a. Migration und Armut,   
auseinander und reflektieren deren Auswirkungen auf Förderprozesse,  

- kennen Konzepte der Eingangsdiagnostik, Förderdiagnostik und -planung sowie Evaluation und   
setzen diese um,  

- kennen spezifische didaktisch-methodische Konzepte der studierten sonderpädagogischen Fachrich-
tung,  

- kennen Möglichkeiten der Komplexitäts- und Niveaudifferenzierung der Unterrichtsinhalte und   
wenden diese exemplarisch an,  

- können lernzieldifferenzierende didaktische Konzepte fachspezifisch anwenden,  
- kennen sprachliche Anforderungen und können konkrete Sprachhandlungen des Fachunterrichts  

benennen,  
- können für den Fachunterricht die erforderlichen Sprachstrukturen erkennen und analysieren sowie 

zum Gegenstand fachdidaktischer Reflexion machen,  
- kennen Möglichkeiten der Implementierung von sowohl DaZ-spezifischen als auch generellen 

sprachbildenden Prinzipien im Unterricht und wenden diese in Unterrichtsentwürfen an.  

Fachliche Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: keine  

Lehrveranstal-

tungsart 

Präsenzzeit,  
Workload in  

Stunden  

Leistungspunkte 
und Vorausset-
zung für  deren 
Erteilung  

 

Themen, Inhalte  

 

SE  

Spezifische  

Aspekte FR IIa  

2 SWS  
 
60 Stunden  
25 Stunden  
Präsenzzeit,  
35 Stunden Vor- 
und Nachbereitung 
der Lehrveranstal-
tung und der  
speziellen Arbeits-
leistung  

2 LP, Teilnahme 
sowie spezielle 
Arbeitsleistung 
entsprechend  
Anlage 2 im  

Umfang von 1 LP  

Spezifische Aspekte der Bildung von Kindern 
und Jugendlichen unter besonderer Berück-
sichtigung des jeweiligen Förderschwerpunk-
tes  

 

SE  

Didaktisch-

methodische 

und diagnosti-

sche Fragestel-

lungen FR IIa  

2 SWS 
 
60 Stunden 

25 Stunden Prä-

senzzeit, 

35 Stunden Vor- 

und Nachbereitung 

der Lehrveranstal-

tung und der  

speziellen Arbeits-

leistung 

2 LP, Teilnahme 
sowie spezielle 
Arbeitsleistung 
entsprechend  
Anlage 2 im  

Umfang von 1 LP 

Didaktisch-methodische und diagnostische 
Fragestellungen unter besonderer Berücksich-
tigung des jeweiligen Förderschwerpunktes, 
einschließlich Fragen inklusiven Unterrichts  
 

 

Modulabschluss-
prüfung  

 

30 Stunden  
einschließlich Vor-
bereitung  

1 LP, Bestehen Hausarbeit (ca. 12.500 Zeichen ohne Leerzei-
chen) oder  
multimediale Prüfung (ca. 15 Minuten) oder 
Portfolio (ca. 12.500 Zeichen ohne Leerzei-
chen) oder 
mündliche Prüfung (15 Minuten) oder  

Klausur (30 Minuten) 
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Dauer des  

Moduls 

 1 Semester                              2 Semester 

Beginn des  

Moduls  

 Wintersemester                        Sommersemester 
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Modul IIb: Fachrichtungsbezogene Spezifizierung, einschließlich Didaktik –  
Fachrichtung IIb  

Leistungspunkte: 5 

Lern- und Qualifikationsziele:  
Die Studierenden  

- kennen und reflektieren spezifische sonderpädagogische Theorien und Konzepte der Bildung und  
Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen,  

- setzen sich mit aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungskontexten, u. a. Migration und Armut,   
auseinander und reflektieren deren Auswirkungen auf Förderprozesse,  

- kennen Konzepte der Eingangsdiagnostik, Förderdiagnostik und -planung sowie Evaluation und   
setzen diese um,  

- kennen spezifische didaktisch-methodische Konzepte der studierten sonderpädagogischen Fachrich-
tung,  

- kennen Möglichkeiten der Komplexitäts- und Niveaudifferenzierung der Unterrichtsinhalte und   
wenden diese exemplarisch an,  

- können lernzieldifferenzierende didaktische Konzepte fachspezifisch anwenden,  
- kennen sprachliche Anforderungen und können konkrete Sprachhandlungen des Fachunterrichts  

benennen,  
- können für den Fachunterricht die erforderlichen Sprachstrukturen erkennen und analysieren sowie 

zum Gegenstand fachdidaktischer Reflexion machen,  
- kennen Möglichkeiten der Implementierung von sowohl DaZ-spezifischen als auch generellen 

sprachbildenden Prinzipien im Unterricht und wenden diese in Unterrichtsentwürfen an.   

Fachliche Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul: keine  

Lehrveranstal-

tungsart 

Präsenzzeit,  
Workload in  

Stunden  

Leistungspunkte 
und Vorausset-
zung für deren 
Erteilung  

 

Themen, Inhalte  

 

SE  

Spezifische   

Aspekte FR IIb  

2 SWS  
 
60 Stunden  
25 Stunden  
Präsenzzeit,  
35 Stunden Vor- 
und Nachbereitung 
der Lehrveranstal-
tung und der  
speziellen Arbeits-
leistung  

2 LP, Teilnahme 
sowie spezielle 
Arbeitsleistung 
entsprechend  
Anlage 2 im  

Umfang von 1 LP  

Spezifische Aspekte der Bildung von Kindern 
und Jugendlichen unter besonderer Berück-
sichtigung des jeweiligen Förderschwerpunk-
tes  

 

SE  

Didaktisch-

methodische 

und diagnosti-

sche Fragestel-

lungen FR IIb  

2 SWS 
 
60 Stunden 

25 Stunden  

Präsenzzeit, 

35 Stunden Vor- 

und Nachbereitung 

der Lehrveranstal-

tung und der  

speziellen Arbeits-

leistung 

2 LP, Teilnahme 
sowie spezielle 
Arbeitsleistung 
entsprechend  
Anlage 2 im  

Umfang von 1 LP 

Didaktisch-methodische und diagnostische 
Fragestellungen unter besonderer Berücksich-
tigung des jeweiligen Förderschwerpunktes, 
einschließlich Fragen inklusiven Unterrichts  
 

 

Modulabschluss-
prüfung  

 

30 Stunden  
einschließlich Vor-
bereitung  

 

1 LP, Bestehen Hausarbeit (ca. 12.500 Zeichen ohne Leerzei-
chen) oder  
multimediale Prüfung (ca. 15 Minuten) oder 
Portfolio (ca. 12.500 Zeichen ohne Leerzei-
chen) oder  
mündliche Prüfung (15 Minuten) oder  
Klausur (30 Minuten) 

Dauer des  

Moduls 
 1 Semester                              2 Semester  

Beginn des  

Moduls  
 Wintersemester                        Sommersemester 
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Modul V: Profilbildende Vertiefung 
 

Leistungspunkte: 5 

Lern- und Qualifikationsziele: 
Die Studierenden erweitern und vertiefen ihre Kenntnisse im Fach Sonderpädagogik und erlangen damit die 
Möglichkeit der individuellen Schwerpunktbildung, um so ein eigenständiges Profil zu entwickeln. 

Fachliche Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul bzw. bestimmten Lehrveranstaltungen des Moduls: 
keine  

Erläuterung des Studienangebots: 
Aus dem Lehrangebot des Masterstudiums für das Fach Sonderpädagogik sind zwei Veranstaltungen im   
Umfang von insgesamt 5 LP zu wählen. 

Lehrveranstal-

tungsart 

Präsenzzeit,  
Workload in  

Stunden  

Leistungspunkte 
und Vorausset-
zung für deren 
Erteilung  

 

Themen, Inhalte  

 

Variabel  2 SWS 

 

60 Stunden 

25 Stunden  

Präsenzzeit,  

35 Stunden Vor- 

und Nachbereitung 

der Lehrveranstal-

tung und ggf. der 

speziellen Arbeits-

leistung  

2 LP, Teilnahme 

sowie ggf. spezi-

elle Arbeitsleis-

tung im Umfang 

von max. 1 LP 

entsprechend der 

jeweiligen Lehr-

veranstaltung 

 

 

Variabel 2 SWS 

 

60 Stunden 

25 Stunden  

Präsenzzeit,  

35 Stunden Vor- 

und Nachbereitung 

der Lehrveranstal-

tung und ggf. der 

speziellen Arbeits-

leistung  

2 LP, Teilnahme 

sowie ggf. spezi-

elle Arbeitsleis-

tung im Umfang 

von max. 1 LP 

entsprechend der 

jeweiligen Lehr-

veranstaltung 

 

 

Modulabschluss-
prüfung  

 

30 Stunden 

einschließlich Vor-

bereitung  

1 LP, Bestehen Klausur (30 Minuten) 

Dauer des  

Moduls 
 1 Semester                            2 Semester 

Beginn des  

Moduls  
 Wintersemester                      Sommersemester 
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Anlage 3: Idealtypischer Studienverlaufsplan1  

 

Hier finden Sie eine Verteilung der Module auf die Semester, die einem idealtypischen, aber nicht verpflichten-

den Studienverlauf entspricht. 

 

3.1 Kombinationsstudiengang Sonderpädagogik – Zweites Fach gemäß § 5 Absatz 1 (42 LP) 

 

Nr. 

d. 

Mo-

duls 

 

Name des Moduls 

 

1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 

I 
Fachrichtungsbezogene 
Spezifizierung FR I  

 

 

6 LP 

 

 

4 LP 

 

  

II 
Fachrichtungsbezogene 
Spezifizierung FR II 

 

6 LP 

 

 

 

 

4 LP 

 

  

III 
Unterrichtspraktikum2 

 

 

 

 

 

 

2,5 LP 

 

 

9,5 LP 

 

 

IV 
Inklusive Schulentwick-
lung/ Unterrichtsfor-
schung  

 

 

 

 

 

   

5 LP 

 

V 
Profilbildende Vertiefung 

 

 

 

5 LP 

 

  

 
Erstes Fach  

 

 

10 LP 

 

12,5 LP 9,5 LP 5 LP 

 
Bildungswissenschaften  

 

 

10 LP 

 

11 LP  

 
Fach- und professionsbe-
zogene Ergänzung  

 

  

 5 LP 

 
Masterarbeit  

 

  

 15 LP 

LP  

je Semester 

32 LP 28 LP 30 LP 30 LP 

 

  

                                                 
1
 Das 1. Semester eignet sich besonders für ein Studium an einer Universität im Ausland. Zur Vereinfachung der Anrechnung 

der an der ausländischen Universität erbrachten Studienleistungen und Prüfungen wird der vorherige Abschluss eines Learn-

ing Agreements empfohlen.   
2
 0,5 LP Anteil Praktikum im Sommersemester (September)   
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3.2 Kombinationsstudiengang Sonderpädagogik –Zweites Fach gemäß § 5 Absatz 2 (42 LP) 

 

Nr. 

d. 

Mo-

duls 

 

Name des Moduls 

 

1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 

I 
Fachrichtungsbezogene 
Spezifizierung FR I  

 

6 LP 

 

4 LP 

  

IIa 
Fachrichtungsbezogene 
Spezifizierung FR IIa 

 

5 LP 

 

   

IIb 
Fachrichtungsbezogene 
Spezifizierung FR IIb 

 

 

 

 

 

5 LP 

 

  

III 
Unterrichtspraktikum1 

 

 

 

 

2,5 LP 

 

9,5 LP 

 

IV 
Inklusive Schulentwick-
lung/ Unterrichtsfor-
schung  

 

 

 

  5 LP 

 

V 
Profilbildende Vertiefung 

  

5 LP 

 

  

 
Erstes Fach  

 

 

10 LP 

 

12,5 LP 9,5 LP 5 LP 

 
Bildungswissenschaften  

 

 

10 LP 

 

11 LP  

 
Fach- und professionsbe-
zogene Ergänzung  

 

  

 5 LP 

 
Masterarbeit  

 

  

 15 LP 

LP  

je Semester 

31 LP 29 LP 30 LP 30 LP 

 

 

 

                                                 
1
 0,5 LP Anteil Praktikum im Sommersemester (September)   
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Erste Änderung  

der fachspezifischen Prüfungsordnung 
für das lehramtsbezogene Masterstudium im Fach 

„Sonderpädagogik“ (für das Lehramt an beruflichen 

Schulen) (AMB Nr. 71/2015) 
 

 

Gemäß § 17 Abs. 1 Ziffer 3 der Verfassung der 

Humboldt-Universität zu Berlin in der Fassung 

vom 24. Oktober 2013 (Amtliches Mitteilungsblatt 

der Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 47/2013) 

hat der Fakultätsrat der Kultur-, Sozial- und Bil-

dungswissenschaftlichen Fakultät am 18. Juli 2018 

die folgende Erste Änderung der Prüfungsordnung 

erlassen*: 

 

 

 

Artikel I 

 

Die „Anlage: Übersicht über die Prüfungen“ wird 

gemäß Anlage geändert.  

 

 

Artikel II 

 

(1) Diese Änderungsordnung tritt am Tage nach 

ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungs-

blatt der Humboldt-Universität zu Berlin in Kraft. 

 

(2) Die fachspezifische Prüfungsordnung vom    

19. August 2015 (Amtl. Mitteilungsblatt der Hum-

boldt-Universität zu Berlin Nr. 71/2015) in der 

Fassung dieser Änderungsordnung gilt für alle 

Studentinnen und Studenten, die ihr Studium 

nach dem In-Kraft-Treten dieser Änderungsord-

nung aufnehmen oder im Wege eines Hochschul-, 

Studiengangs- oder Studienfachwechsels oder ei-

ner Wiederimmatrikulation fortsetzen. 

 

                                                 

* Das Präsidium hat die Erste Änderung die  

   Prüfungsordnung am 18. September 2018 bestätigt. 
 

(3) Studentinnen und Studenten, die ihr Studium 

vor dem In-Kraft-Treten dieser Änderungsordnung 

aufgenommen oder im Wege eines Hochschul-, 

Studiengangs- oder Studienfachwechsels oder ei-

ner Wiederimmatrikulation fortgesetzt haben, füh-

ren ihr Studium übergangsweise nach den bisher 

für sie geltenden Regelungen fort. Alternativ kön-

nen sie die fachspezifische Prüfungsordnung vom 

19. August 2015 (Amtl. Mitteilungsblatt der Hum-

boldt-Universität zu Berlin Nr. 71/2015) in der 

Fassung dieser Änderungsordnung einschließlich 

der zugehörigen fachübergreifenden und fachspe-

zifischen Studien- und Prüfungsregelungen wäh-

len; § 1 Satz 2 bleibt unberührt. Die Wahl muss 

schriftlich gegenüber dem Prüfungsbüro erklärt 

werden und ist unwiderruflich. Ab 1. April 2019 

gilt die Prüfungsordnung vom 19. August 2015 

ausnahmslos in der Fassung dieser Änderungsord-

nung. Beim Übergang in die Prüfungsordnung vom 

19. August 2015 in der Fassung dieser Ände-

rungsordnung werden bisherige Leistungen ent-

sprechend § 110 ZSP-HU berücksichtigt. 

 
 

 



Amtliches Mitteilungsblatt der Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 74/2018 

15 

 
Anlage: Übersicht über die Prüfungen  

Zweites Fach im lehramtsbezogenen Masterstudiengang Sonderpädagogik (für das Lehramt an beruflichen Schulen)  

1. Zweites Fach gemäß Fachspezifische Studienordnung § 5 Absatz 1 (42 LP) 

Nr. d. 
Mo-
duls  
 

Name des Moduls  LP des 
Moduls  
 

Fachspezifische Zulas-
sungsvoraussetzungen für 
die Prüfung  
 

Form, Dauer/Bearbeitungszeit/Umfang, ggf. Sprache der Prüfung im 
Sinne des § 108 Abs. 2 ZSP-HU  

Benotung  
 

 
Fachwissenschaftlicher und fachdidaktischer Anteil 
 

I Fachrichtungsbezogene Spezifizierung, 
einschließlich Didaktik – Fachrichtung I  
 

10  
 

keine Hausarbeit (ca. 25.000 Zeichen ohne Leerzeichen) oder  
multimediale Prüfung (ca. 30 Minuten) mit schriftlicher Ausarbeitung 
(ca. 12.500 Zeichen ohne Leerzeichen) oder Portfolio (ca. 25.000 
Zeichen ohne Leerzeichen) oder mündliche Prüfung (20 Minuten)  
oder Klausur (60 Minuten) 

ja 

II Fachrichtungsbezogene Spezifizierung, 
einschließlich Didaktik – Fachrichtung 
II  

10  
 

keine Hausarbeit (ca. 25.000 Zeichen ohne Leerzeichen) oder  
multimediale Prüfung (ca. 30 Minuten) mit schriftlicher Ausarbeitung 
(ca. 12.500 Zeichen ohne Leerzeichen) oder Portfolio (ca. 25.000 
Zeichen ohne Leerzeichen) oder mündliche Prüfung (20 Minuten)  

oder Klausur (60 Minuten) 

ja 

III Unterrichtspraktikum  
 

12 
 

keine Praktikumsbericht oder Portfolio (jeweils ca. 25.000 Zeichen ohne 
Leerzeichen)  

ja 

IV Inklusive Schulentwicklung und Unter-
richtsforschung  

5 Das Modul wird ohne Prüfung abgeschlossen.  

V Profilbildende Vertiefung  5 keine Klausur (30 Minuten) ja 
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2. Zweites Fach gemäß Fachspezifische Studienordnung § 5 Absatz 2 (42 LP) 

Nr. d. 
Moduls  
 

Name des Moduls  LP des 
Moduls  
 

Fachspezifische Zulas-
sungsvoraussetzungen für 
die Prüfung  
 

Form, Dauer/Bearbeitungszeit/Umfang, ggf. Sprache der Prüfung im 
Sinne des § 108 Abs. 2 ZSP-HU  

Benotung  
 

 
Fachwissenschaftlicher und fachdidaktischer Anteil 
 

I Fachrichtungsbezogene Spezifizie-
rung, einschließlich Didaktik – Fach-
richtung I  
 

10  
 

keine Hausarbeit (ca. 25.000 Zeichen ohne Leerzeichen) oder  
multimediale Prüfung (ca. 30 Minuten) mit schriftlicher Ausarbeitung 
(ca. 12.500 Zeichen ohne Leerzeichen) oder  
Portfolio (ca. 25.000 Zeichen ohne Leerzeichen) oder  
mündliche Prüfung (20 Minuten) oder  
Klausur (60 Minuten) 

ja 

IIa Fachrichtungsbezogene Spezifizie-
rung, einschließlich Didaktik – Fach-
richtung IIa 
 

5 
 

keine Hausarbeit (ca. 12.500 Zeichen ohne Leerzeichen) oder  
multimediale Prüfung (ca. 15 Minuten) oder  
Portfolio (ca. 12.500 Zeichen ohne Leerzeichen) oder  
mündliche Prüfung (15 Minuten) oder  
Klausur (30 Minuten) 

Ja 

IIb Fachrichtungsbezogene Spezifizie-
rung, einschließlich Didaktik – Fach-
richtung IIb 
 

5 
 

keine Hausarbeit (ca. 12.500 Zeichen ohne Leerzeichen) oder  
multimediale Prüfung (ca. 15 Minuten) oder  
Portfolio (ca. 12.500 Zeichen ohne Leerzeichen) oder 
mündliche Prüfung (15 Minuten) oder  
Klausur (30 Minuten) 

ja 

III Unterrichtspraktikum  
 

12 
 

keine Praktikumsbericht oder Portfolio (jeweils ca. 25.000 Zeichen ohne 
Leerzeichen)  

ja 

IV Inklusive Schulentwicklung und Un-
terrichtsforschung  

5 Das Modul wird ohne Prüfung abgeschlossen. 

V Profilbildende Vertiefung 5 keine Klausur (30 Minuten) ja 
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Masterarbeit 

Nr. 
d. 
Mo-
duls  

Name des Moduls  LP des Moduls  Fachspezifische Zulassungsvoraus-
setzungen für die Prüfung  

Form, Dauer/Bearbeitungszeit/ 
Umfang, ggf. Sprache der Prüfung im 
Sinne des § 108 Abs. 2 ZSP-HU  

Benotung   

 V Masterarbeit  15 keine  Masterarbeit im Umfang von ca. 60 
Seiten (150.000 Zeichen ohne Leer-
zeichen)  
Bearbeitungsdauer:  16 Wochen 

ja 

 

Überfachlicher Wahlpflichtbereich für andere Masterstudiengänge 

Nr. 
d. 
Mo-
duls  

Name des Moduls  LP des Moduls  Fachspezifische Zulassungsvoraus-
setzungen für die Prüfung  

Form, Dauer/Bearbeitungszeit/ 
Umfang, ggf. Sprache der Prüfung im 
Sinne des § 108 Abs. 2 ZSP-HU  

Benotung   

 IV Inklusive Schulentwicklung und Unterrichtsfor-
schung  

5 Das Modul wird ohne Prüfung abgeschlossen.  

 


